
FALLBEARBEITUNGEN

Typische Probleme der Anfechtung

Ref. iur. Heiko Löw*

Im folgenden Beitrag sollen anhand zweier kurzer Fälle typische 

Probleme aus dem Bereich der §§ 119 ff. BGB aufgezeigt und 

durch die Musterlösungen der Umgang mit Problemen in einer 

Klausur dargestellt werden. Die Musterlösungen sind dabei so 

konzipiert, dass sie sich im Besonderen an Anfangssemester wen-

den, die mit diesen Problemen konfrontiert werden und zudem 

den sog. Gutachtenstil verdeutlichen sollen. Dabei soll aber nicht 

verschwiegen werden, dass auch der ein oder andere Examens-

kandidat bei diesen Fällen ins Straucheln geraten würde.

Fall 11

Verkäufer V veräußert Notebooks im Internet. Mitarbeiter M legt 
als Preis für einen bestimmten Laptop 2.650,- € fest. Aufgrund 
eines Softwarefehlers erscheint auf der Internetseite jedoch in 
Verbindung mit dem angebotenen Notebook lediglich ein Preis 
von 650,- €. Käufer K bestellt. Kurz darauf erhält K zwei E-Mails. 
Zunächst eine Bestätigung, dass seine Bestellung eingegangen 
ist und kurze Zeit später eine Bestätigung, dass seine Bestellung 
bearbeitet wird. Eine Woche später wird der Laptop zusammen 
mit einer Rechnung über 650,- € an K geliefert. Als bei V der 
Fehler zwei Wochen später entdeckt wird, ruft er sofort bei K an 

und fordert den Laptop heraus. Zu Recht?

Lösung

I. Anspruch des V aus § 812 Abs.1 S.1 Alt.12

V könnte gegen K einen Anspruch auf Herausgabe des Laptops 
aus § 812 Abs.1 S. 1 Alt.13 haben. Dazu müsste K etwas durch 
Leistung des Kondiktionsgläubigers ohne rechtlichen Grund 
erlangt haben.

1. Etwas erlangt i.S.d. § 812 Abs. 1 S. 1 
Hier hat K einen vermögenswerten Vorteil in Form des Eigen-
tums und Besitzes an dem Laptop, also Etwas i.S.d. § 812 Abs.1 
S.1. erlangt.

2. Durch Leistung

Dieses Etwas müsste K durch Leistung des V erlangt haben. 
Leistung ist die bewusste und zweckgerichtete Mehrung frem-
den Vermögens4. V verschaffte K das Eigentum am Laptop zur 
Erfüllung des vermeintlich geschlossenen Kaufvertrages. Er 
vermehrte daher bewusst und zweckgerichtet das Vermögen des 
K. K erlangte den Laptop also durch Leistung des V.

3. Ohne Rechtsgrund

Fraglich ist jedoch, ob es an einem Rechtsgrund für diese Leis-
tung fehlt.

a) Kaufvertrag zwischen K und V

Als Rechtsgrund kommt ein zwischen K und V geschlossener 
Kaufvertrag (§ 433) über das Notebook in Betracht. Ein Kauf-
vertrag setzt wie jeder Vertrag zwei korrespondierende Willens-
erklärungen voraus, §§ 145 ff.

aa) Angebot

Zunächst müsste ein Angebot zum Abschluss eines Kaufvertrages 
gemacht worden sein. Ein Angebot ist eine empfangsbedürftige 
Willenserklärung, durch die einem anderen ein Vertragsschluss 
so bestimmt angetragen wird, dass dieser durch dessen bloßes 
Einverständnis zustande kommen kann5.

(1) Durch das Einstellen ins Internet

Ein Angebot könnte zunächst im Präsentieren des Notebooks im 
Internet liegen. Abzugrenzen wäre ein solches Angebot an einen 
unbestimmten Kreis von Internetnutzern (ad incertas personas6) 
allerdings von einer sog. invitatio ad offerendum. Bei einer invi-
tatio handelt es sich lediglich um eine Aufforderung ein Angebot 
abzugeben7. Ein bindendes Vertragsangebot ad incertas personas 

setzt einen Rechtsbindungswillen des Erklärenden voraus. Es ist 
mithin danach zu fragen, ob sich V bereits durch das Einstellen 
des Artikels im Internet rechtlich binden wollte. Hier hat V ein 
erkennbares Interesse daran, sich zunächst zu vergewissern, ob 
dieser Artikel noch vorrätig ist und abzuwarten, wer überhaupt 
sein Vertragspartner werden will. V hat daher nicht den Willen, 
sich bereits durch das Einstellen des Laptops ins Internet recht-
lich binden zu wollen. Es liegt damit lediglich eine invitatio ad 

offerendum vor8.

* Der Verfasser ist Referendar am LG Düsseldorf.
1 Nach: BGH NJW 2005, 976 f.
2 Kleiner Tipp: Auch in der Klausur immer mit Überschriften arbeiten! Hilft 

Ihnen und dem Korrektor.
3 Alle aufgeführten §§ ohne weitere Bezeichnung entstammen dem BGB.
4 Kropholler, Bürgerliches Gesetzbuch Studienkommentar, 11. Aufl. 2008, § 

812 Rn. 11.
5 Brox/Walker, 32. Aufl., 2008, § 8 Rn. 165.

6 Ein Angebot an einen unbestimmten Personenkreis wird etwa beim Aufstel-
len eines Waren- oder Zigarettenautomaten angenommen.

7 Kropholler, Bürgerliches Gesetzbuch Studienkommentar, 11. Aufl. 2008, § 

145 Rn. 1.
8 Vgl. Kimmelmann/Winter, JuS 2003, 532.
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